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RS OGH 1954/2/26 5Os1111/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.02.1954

Norm

MSchG 1953 §22a

Rechtssatz

Es muß auch geprüft werden, ob nicht die Voraussetzungen der Verkehrsgeltung zugunsten des Täters zutre5en.

Dabei spielt es keine Rolle, daß der Täter in der dreijährigen Frist des § 22 a Abs 3 MSchG keine Löschungsklage

einbrachte.
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